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Tel.: 0361 655 771 0
E-Mail: peter.neuhaeuser@erfurt.de

Dieses Faltblatt soll über die HFK informieren.
Es vermittelt keine Rechte und ersetzt keine Rechtsberatung. 



Nur Mitglieder der HFK können entsprechende Fälle in das 
Gremium einbringen. Daher müssen Sie eines der auf der 
Rückseite aufgeführten Mitglieder ansprechen.
Sie sollten sich vorher umfassend informieren und persönlich 
beraten lassen, z. B. durch eine Migrationsberatungsstelle.

Bestimmte Umstände schließen eine Befassung der HFK aus 
bzw. lassen ein erfolgreiches Verfahren unwahrscheinlich er-
scheinen. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sie

→  ausschließlich Gründe anführen, die das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge zu prüfen hat

→  Straftaten von erheblichem Gewicht begangen haben 
oder

→  ein Rückführungstermin bereits konkret feststeht

→  sich in einem sogenannten Dublin-Verfahren befinden.

Es gibt weitere Ausschlussgründe. Diese befinden sich in
§ 5 der Thüringer Verordnung über die Härtefallkommission 
(HärtefKV TH).

Es ist wichtig, die persönlichen und humanitären Gründe vor-
zutragen, die für Ihren weiteren Aufenthalt sprechen. Sie soll-
ten auch darstellen, wie Sie sich in die hiesige Gesellschaft 
integriert haben.

Das sind z. B. Angaben zu

→ Ihren Einreisegründen

→  Ihrem bisherigen Aufenthalt

→  Ihrer Familiensituation

→  Ihrem Gesundheitszustand

→  Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen

→  Ihrer Ausbildung / Ihrem Beruf

→  Ihrem gesellschaftlichen Engagement

→  Ihren Deutschkenntnissen

Sie sollten diese Aspekte z. B. durch Urkunden nachweisen.

Was macht die Härtefallkommission? An wen können Sie sich wenden? Wann hat Ihr Anliegen keine oder nur 
wenig Aussicht auf Erfolg?

Was sollten Sie beachten?

www.justiz.thueringen.de

Die Härtefallkommission entscheidet darüber, ob Migrantin-
nen und Migranten, die zur Ausreise verpflichtet sind, eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten können. 

In bestimmten Konstellationen stellt es für sie eine unzumut-
bare Härte dar, wenn sie nicht in Deutschland bleiben dürfen. 
Solche dringenden humanitären oder persönlichen Gründe 
prüft die Thüringer Härtefallkommission (HFK).

Kommt die HFK zu dem Schluss, dass diese Gründe vorliegen, 
ersucht sie das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz (TMMJV), die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis anzuordnen.

Solange sich die HFK mit dem Anliegen befasst, kann die Ab-
schiebung ausgesetzt werden.

Vorsitzende/r der HFK ist der/die Staatssekretär/in im TMMJV.
Alle Mitglieder der HFK sind allein ihrem Gewissen verantwort-
lich. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Die HFK berät ohne Anwesenheit der Betreffenden in nicht öf-
fentlicher Sitzung.

Sie können auf die HFK hoffen, wenn

→	 Sie in Thüringen wohnen,

→	 Sie vollziehbar ausreisepflichtig sind,

→	 dringende persönliche oder humanitäre Aufenthalts-
gründe vorliegen und

→	 für Sie eine positive Integrationsprognose
	 getroffen werden kann.
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